
Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes 
Wir machen Schifffahrt möglich.  

 

Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Oberrhein 

AZ: 3807S-213.01/0018/001 

Antrag auf Erteilung einer Einzelgenehmigung 

Hiermit beantrage ich gemäß § 3 der Strompolizeiverordnung zum Schutz bundeseigener  

Betriebsanlagen an Bundeswasserstraßen (WaStrBAV) der Generaldirektion Wasserstraßen und 

Schifffahrt vom 06.06.2016 eine Einzelgenehmigung zum Befahren der bundeseigenen Ufergrund-

stücke (Betriebsweg) mit einem Kraftfahrzeug 

in den Gemarkungen                                                                                             # 

zwischen Rhein-km                                         und Rhein-km                                #  

☐ linkes Ufer                                               ☐ rechtes Ufer  

Name   

Vorname   

Straße   

PLZ, Wohnort   

E-Mail   

Telefonnummer   

KFZ-Kennzeichen   

 

Grad der Gehbehinderung * 
min. 50% G  

Grad der allg. Behinderung * 
min. 80%  

Ggf. Name der Begleitperson   

 ☐  Sportfischer  Hinweis: Als Sportfischer sind eine Kopie der Angelkarte und eine 

Kopie des Fahrzeugscheins vorzulegen. 

Anschrift der Begleitperson    

 

* Eine Kopie des Schwerbehindertenausweises (Vorder-und Rückseite) ist dem Antrag beizulegen. 

Nach dem aktuellen Gebührenverzeichnis der Kostenverordnung zum Bundeswasserstraßengesetz (WaStrG-KostV) ist 

bei Erteilung einer Einzelgenehmigung eine Gebühr von 50 € zu erheben.  
 

   

Ort, Datum  Unterschrift des Antragstellers 

 


